
Best Western Premier Bellevue Rheinhotel
56154 Boppard

Allgem eine Geschäftsbedingungen
für Tagungen

TAGEN M IT STIL

durch einen „Rund-um -Service“
in einem  traditionsreichen Jugendstilhaus

1. Geltungsbereich
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die m ietw eise Überlassung von Konferenz-, Bankett-und Veranstaltungsräum en des Hotels zur 

Durchführung von Veranstaltungen w ie Banketten, Sem inaren, Tagungen, Ausstellungen und Präsentationen etc., sow ie für alle dam it 
zusam m enhängenden w eiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (z.B. Zim m erreservierungen).

1.2. Die Unter- oder W eiterverm ietung der überlassenen Räum e, Flächen oder Vitrinen, sow ie die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkauf- oder 
ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustim m ung des Hotels, w obei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen w ird, sow eit der 
Kunde nicht Verbraucher ist.

1.3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anw endung, w enn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart w urde.
2. Vertragsabschluss, -partner, Haftung, Verjährung
2.1. Der Vertrag kom m t durch die Annahm e des Antrags des Kunden durch das Hotel zustande; diese sind die Vertragspartner.
2.2. Ist der Kunde/Besteller nicht der Veranstalter selbst bzw . w ird vom  Veranstalter ein gew erblicher Verm ittler oder Organisator eingeschaltet, so haftet der 

Veranstalter zusam m en m it dem  Kunden gesam tschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem  Vertrag, sofern dem  Hotel eine entsprechende Erklärung 
des Veranstalters vorliegt.

2.3. Das Hotel haftet m it der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufm anns für seine Verpflichtungen aus dem  Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenom m en sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, w enn das Hotel die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Störungen oder M ängel an den Leistungen des Hotels auftreten, w ird das Hotel bei 
Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bem üht sein, für Abhilfe zu sorgen. Im  übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die 
M öglichkeit der Entstehung eines außergew öhnlichen hohen Schadens hinzuw eisen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm  Zum utbare beizutragen, um  die 
Störung zu beheben und einen m öglichen Schaden gering zu halten. 

2.4. Sow eit dem  Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem  Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt w ird, kom m t dadurch 
kein Verw ahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkom m en oder Beschädigung auf dem  Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und 
deren Inhalte haftet das Hotel nicht, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

2.5. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem  Jahr ab dem  gesetzlichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche verjähren 
kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Hotels beruhen.

3. Leistung, Preise, Zahlung, Aufrechnung
3.1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom  Kunden bestellten und vom  Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen.
3.2. Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und w eitere in Anspruch genom m ene Leistungen vereinbarten bzw . üblichen Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt 

auch für von ihm  veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte, insbesondere auch für Fordrungen von 
Urheberrechtsverw ertungsgesellschaftern.

3.3. Die vereinbarten Preise schließen die jew eilige gesetzliche M ehrw ertsteuer ein. Überschreitet der Zeitraum  zw ischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 
vier M onate und erhöht sich der vom  Hotel allgem ein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann der vertraglich vereinbarte Preis angem essen, 
höchstens jedoch um  5%  erhöht w erden.

3.4. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum  sind binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene 
Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jew eils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8%  bzw . bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5%  über dem  
Basiszinssatz zu verlangen. Dem  Hotel bleibt der Nachw eis eines höheren Schadens vorbehalten.

3.5. Das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine angem essene Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungsterm ine können im  
Vertrag schriftlich vereinbart w erden.

3.6. Der Kunde kann nur m it einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder m indern.
4. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung)
4.1. Ein kostenfreier Rücktritt des Kunden von dem  m it dem  Hotel geschlossenen Vertrag bedarf der schriftlichen Zustim m ung des Hotels. Erfolgt diese nicht, so 

sind in jedem  Fall die vereinbarte Raum m iete aus dem  Vertrag sow ie bei Dritten veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, w enn der Kunde vertragliche 
Leistungen nicht in Anspruch nim m t und eine W eiterverm ietung nicht m ehr m öglich ist. Dies gilt nicht bei Verletzung der Verpflichtung des Hotels zu 
Rücksichtnahm e auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Kunden, w enn diesem  dadurch ein Festhalten am  Vertrag nicht m ehr zuzum uten ist oder eine 
sonstiges gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht.

4.2. Sofern zw ischen dem  Hotel und dem  Kunden ein Term in zum  kostenfreien Rücktritt vom  Vertrag schriftlich vereinbart w urde, kann der Kunde bis dahin 
vom  Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs-oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, w enn er nicht bis 
zum  vereinbarten Term in sein Recht zum  Rücktritt schriftlich gegenüber dem  Hotel ausübt, sofern nicht ein Fall gem äß Num m er 1 Satz 3 vorliegt. 

4.3. Tritt der Kunde erst zw ischen der 8. und der 4. W oche vor dem  Veranstaltungsterm in zurück, ist das Hotel berechtigt, zuzüglich zum  vereinbarten M ietpreis 
35%  des entgangenen Speisenum satzes in Rechnung zu stellen, bei jedem  späteren Rücktritt 70 %  des Speisenum satzes. Die Berechnung des 
Speisenum satzes erfolgt nach der Form el: M enüpreis –Veranstaltung x Teilnehm erzahl. W ar für das M enü noch kein Preis vereinbart, w ird das preisw erteste 
3-Gang-M enü des jew eils gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt.

4.4. W urde eine Tagungspauschale je Teilnehm er vereinbart, so ist das Hotel berechtigt, bei einem  Rücktritt zw ischen der 8. und 4. W oche vor dem  
Veranstaltungsterm in 60% , bei einem  späteren Rücktritt 85%  der Tagungspauschale x vereinbarter Teilnehm erzahl in Rechnung zu stellen.

4.5. Der Abzug ersparter Aufw endungen ist durch Num m ern 3 bis 5 berücksichtigt. Dem  Kunden steht der Nachw eis frei, dass der oben genannt Anspruch 
nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.

5. Rücktritt des Hotels
5.1. sofern ein kostenfreies Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestim m ten Frist schriftlich vereinbart w urde, ist das Hotel in diesem  Zeitraum  seinerseits 

berechtigt, vom  Vertrag zurückzutreten, w enn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten Veranstaltungsräum en vorliegen und der Kunde 
auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum  Rücktritt nicht verzichtet.



5.2. W ird eine vereinbarte oder oben gem äß Klausel 3 Nr. 5 verlangte Vorauszahlung nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum  Rücktritt vom  Vertrag 
berechtigt.

5.3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem  Grund vom  Vertrag zurückzutreten beispielsw eise falls
5.4. -höhere Gew alt oder andere vom  Hotel nicht zu vertretende Um stände die Erfüllung des Vertrages unm öglich m achen
5.5. -Veranstaltungen unter irreführender oderfalscher Angabe w esentlicher Tatsachen, z.B. des Kunden oder Zw ecks, gebucht w erden
5.6. -das Hotel begründeten ‚Anlass zu der Annahm e hat, dass die Inanspruchnahm e der Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder 

das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem  Herrschafts-bzw . Organisationsbereich des Hotels zuzurechen ist.
5.7. –ein Verstoß gegen Klausel 1 Nr. 2 vorliegt.
5.8. Bei berechtigtem  Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz.
6. Änderung der Teilnehm erzahl und der Veranstaltungszeit
6.1. Eine Änderung der Teilnehm erzahl um  bis zu 10%  m uss spätestens fünf W erktage vor Veranstaltungsbeginn dem  Hotel m itgeteilt w erden, sie bedarf der 

schriftlichen Zustim m ung des Hotels.
6.2. Eine Reduzierung der Teilnehm erzahl durch den Kunden um  m axim al 10%  w ird vom  Hotel bei der Abrechnung anerkannt. Bei darüber hinausgehenden 

Abw eichungen w ird die ursprünglich vereinbarte Teilnehm erzahl abzüglich 10%  zugrunde gelegt. Der Kunde hat das Recht, den vereinbarten Preis um  
die von ihm  nachzuw eisenden, aufgrund der geringeren Teilnehm erzahl ersparten Aufw endungen zu m indern.

6.3. Im  Fall einer Abw eichung nach oben w ird die tatsächliche Teilnehm ehrzahl berechnet.
6.4. Bei Abw eichungen der Teilnehm erzahl um  m ehr als 10%  ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen sow ie die bestätigten Räum e zu 

tauschen, es sei denn, dass dies dem  Kunden unzum utbar ist.
6.5. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs-oder Schlusszeiten der Veranstaltung und stim m t das Hotel diesen Abw eichungen zu, so kann das Hotel die 

zusätzliche Leistungsbereitschaft angem essen in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein Verschulden. Bei Veranstaltungen die über 24.00 Uhr 
hinausgehen, w erden folgende Nachtzuschläge pro angefangene Stunde erhoben:
Oberkellner/ Küchenchef: € 35,00/ Servicem itarbeiter/ Küchenm itarbeiter: € 25,00/ M itarbeiter Spülküche/ Getränkebuffet: € 15,00

7. Technische Einrichtung und Anschlüsse
7.1. Sow eit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im  Nam en, in Vollm acht 

und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgem äße Rückgabe. Er stellt das Hotel von allen 
Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei.

7.2. Die Verw endung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung des Strom netzes des Hotels bedarf dessen schriftlicher Zustim m ung. Durch 
die Verw endung dieser Geräte auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Kunden, sow eit 
das Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verw endung entstehenden Strom kosten darf das Hotel pauschal erfassen und berechnen.

7.3. Der Kunde ist m it Zustim m ung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax-und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Hotel 
eine Anschlussgebühr verlangen.

7.4. Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Kunden geeignete des Hotels ungenutzt, kann eine Ausfallvergütung berechnet w erden.
7.5. Störungen an vom  Hotel zu Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen w erden nach M öglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen können 

nicht zurückbehalten oder gem indert w erden, sow eit das Hotel diese Störungen nicht zu vertreten hat
8. M itbringen von Speisen und Getränken
8.1. Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht m itbringen. Ausnahm en bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung m it dem  

Hotel. In diesen Fällen w ird ein Beitrag zur Deckung der Gem einkosten berechnet, es sein denn es handelt sich um  Degustationen kundeneigener 
Produkte.

9. Verlust oder Beschädigung eingebrachter Sachen
9.1. M itgeführte Ausstellungs-oder sonstige, auch persönliche Gegenstände, befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräum en bzw . im  Hotel. 

Das Hotel übernim m t für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für Verm ögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenom m en sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpersoder der Gesundheit. Zudem  sind alle Fälle, in denen 
die Verw ahrung aufgrund der Um stände des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen.

9.2. M itgebrachtes Dekorationsm aterial hat den brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Dafür einen behördlichen Nachw eis zu verlangen, ist 
das Hotel berechtigt. Erfolgt ein solcher Nachw eis nicht, so ist das Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes M aterial auf Kosten des Kunden zu entfernen. 
W egen m öglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegenständen vorher m it dem  Hotel abzustim m en.

9.3. M itgebrachte Ausstellungs-oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Kunde das, darf das 
Hotel die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Kunden vornehm en. Verbleiben die Gegenstände im  Veranstaltungsraum , kann das Hotel für die Dauer 
des Verbleibes eine angem essene Nutzungsentschädigung berechnen. Dem  Kunden steht der Nachw eis frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder 
nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.

10. Haftung des Kunden für Schäden
10.1. Sofern der Kunde Unternehm er ist, haftet er für alle Schäden an Gebäuden des Inventars, die durch Veranstaltungsteilnehm er bzw . –besucher, M itarbeiter, 

sonstige Dritte aus seinem  Bereich oder ihn selbst verursacht w erden.
10.2. Das Hotel kann vom  Kunden die Stellung angem essener Sicherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen.
11. Schlussbestim m ungen
11.1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsnahm e oder dieser Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen sollen schriftlich erfolgen. 

Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unw irksam .
11.2. Erfüllungs-und Zahlungsort sind der Sitz des Hotels.
11.3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Schecks und W echselstreitigkeiten – ist im  kaufm ännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner 

die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgem einen Gerichtsstand im  Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitzdes Hotels.
11.4. Es gilt deutsches Recht. Die Anw endung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts sind ausgeschlossen.
11.5. Sollten einzelne Bestim m ungen dieser AGB´s unw irksam  sein, w erden die übrigen Bestim m ungen nicht berührt. Im  übrigen gelten die gesetzlichen 

Regelungen.


